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ko n ta k t 
Wir freuen uns über reaktionen auf unsere artikel, über Themenvorschläge und Meinungsäußerungen.
Tel: 22802-655,  Fax: 22802-420,  E-Mail: redaktion@kvhh.de

e d i to r i a l

Ihr Dr. Stephan Hofmeister,
stellvertretender Vorsitzender der KV Hamburg

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir brauchen Versorgungsforschung. Es gilt, über die Sektoren- 
grenzen hinauszuschauen und zu fragen: Welche ambulanten  
und welche stationären Strukturen haben wir? Wer versorgt wie – 
und wer wird wie versorgt?
Grundsätzlich gilt die Faustregel: ambulant vor stationär. alle  
medizinischen Leistungen, die in gleicher Qualität auch ambulant 
erbracht werden können, sollten ambulant erbracht werden. Das hat 
Vorteile für die Patienten, weil sie für eine Star-operation oder eine 
Gastroskopie nicht mehr tagelang im Krankenhaus bleiben müssen. 
und das hat Vorteile für die Kostenträger, weil ambulant erbrach-
te Leistungen effizienter durchzuführen sind. aufgabe der Versor-
gungsforschung ist es, harte Daten zu liefern – zur Behandlungsqua-
lität und zur Kosteneffizienz in den beiden Versorgungsbereichen, 
aber auch zur Interaktion zwischen den Versorgungsbereichen.
Wir brauchen auch regionale Versorgungsforschung. Diese darf  
jedoch nicht an den politischen Ländergrenzen haltmachen. Sie 
muss das gesamte Einzugsgebiet in den Blick nehmen. Sie muss 
herausfinden, welche Versorgungsangebote Vertragsarztpraxen 
und Krankenhäuser machen, die über Hamburg hinaus ausstrahlen 
– und welche Wege die Patienten über die Ländergrenzen hinweg 
zurücklegen.
natürlich fordert die KV, dass medizinische Leistungen dort ver-
gütet werden, wo sie erbracht wurden. Die regionale Versorgungs-
struktur zu dokumentieren und auf Grundlage dieser Daten ange-
messene Honorarangleichungen durchzusetzen, ist wichtig, wenn 
man die Qualität der Versorgung in Hamburg erhalten will. 
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Medizinische Versorgung und Pflege haben sich durch das gestie-
gene Wissen enorm weiterentwickelt. Die beste Versorgung hat 
aber Schwächen, wenn sie nicht abgestimmt und übergreifend 
zwischen den einzelnen akteuren der Gesundheitsversorgung, 
zwischen dem ambulanten und stationären Sektor, stattfindet.  
Diese Zusammenhänge zu analysieren, Konzepte für eine mög-
lichst optimale, interdisziplinäre und sektorenübergreifende 
Versorgung zu entwickeln und zu evaluieren, sind aufgaben der 
Versorgungsforschung. Gerade in einer älter werdenden Gesell-
schaft mit mehr chronischen erkrankungen und steigendem 
pflegebedarf wächst die Bedeutung der Versorgungsforschung. 
Denn nur mit belastbaren Erkenntnissen kann die Gesundheits- 
versorgung angepasst und weiterentwickelt werden. nur so  
kann deutlich werden, ob gesetzliche Änderungen gewünschte 
Erfolge erzielen. In diesem Sinn muss Versorgungsforschung  
auch regional stattfinden, denn Demografie und Morbidität  
der Bevölkerung sind ebenso unterschiedlich wie die  
Versorgungsstrukturen.

Entwickeln  
und evaluieren

Warum ist  
es notwendig, 
regionale  
Versorgungs- 
forschung  
zu betreiben?

Cornelia Prüfer-Storcks
Senatorin für Gesundheit  
und Verbraucherschutz in  
Hamburg
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Die Versorgungsforschung ermöglicht einen Lernpro-
zess: Man erhebt robuste Daten, mit denen man die 
Versorgung beschreiben und interpretieren kann. Das 
ist der ausgangspunkt. anhand dieser Erkenntnisse 
werden Ziele definiert, über deren umsetzung die ak-
teure im Gesundheitswesen verhandeln. ohne Versor-
gungsforschung gibt es keine Daten, keine argumente, 
keine Wirkung – und am Ende auch keine Evaluation. 
Versorgung hat immer einen regionalen Kontext. Dabei 
geht es um rahmenbedingungen, die außerhalb der 
Medizin liegen: Die sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Bedingungen unterscheiden sich von 
region zu region. nur wer diese Bedingungen kennt 
und beachtet, kann maßgeschneiderte Lösungen 
finden. 

Entwickeln  
und evaluieren

Gegebenheiten  
vor Ort abbilden

Maßgeschneiderte  
Lösungen finden

Die Morbidität und die medizinische Versorgungs- 
situation der Menschen sind nicht überall gleich in 
Deutschland – in der uckermark finden Sie eine ganz 
andere Situation vor als in Hamburg. Deshalb kann  
ein bundesweiter ansatz allein nicht der richtige Weg 
in der Versorgungsforschung sein. auch regionale 
Untersuchungen sind notwendig, um die tat- 
sächlichen Gegebenheiten vor ort abbilden zu  
können.  

Dr. Andreas Gassen
Vorstandsvorsitzender  
der KBV

Prof. Dr. Matthias Augustin
Direktor des Instituts für  
Versorgungsforschung in der  
Dermatologie und bei  
Pflegeberufen (IVDP) am UKE
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näher 
ran 

Nationale Fachtagungen zur Versorgungsforschung  
gibt es seit längerem. Die KV Hamburg will nun als erste KV 

die regionalen Strukturen genauer in den Blick nehmen. 

Von kristina pezzei

 d ie Wissenschaft von heute ge-
staltet die Versorgung von 

morgen – deshalb ist es für die Ver-
tragsärzte und die Kassenärztlichen 
Vereinigungen wichtig, in der Ver-
sorgungsforschung präsent zu sein. 
„Versorgungsforschung ist das ideale 
Instrument, um regionale Besonder-
heiten in der medizinischen Versor-
gung in Deutschland abzubilden und 
Gründe dafür zu ermitteln“, sagt Dr. 

Dominik von Stillfried, Geschäfts-
führer des Zentralinstituts für die 
kassenärztliche Versorgung (Zi). „Die 
Ärzte, KVen und Krankenkassen 
können mit diesen Befunden die Pa-
tientenversorgung vor Ort weiterent-
wickeln.“

Während die klinische Forschung 
die Wirksamkeit und Sicherheit neuer 
Diagnose- und Therapiemaßnahmen 
unter Laborbedingungen untersucht, 

konzentriert sich die Versorgungsfor-
schung auf die Frage, wie die Bevöl-
kerung einer Region unter Alltags-
bedingungen versorgt wird. „Es geht 
darum, was beim Patienten tatsäch-
lich ankommt“, so von Stillfried. „Die 
KVen können auf dieser Basis darstel-
len, welchen Versorgungsbeitrag ihre 
Mitglieder leisten und entsprechen-
de Daten in die Verhandlungen mit 
Krankenkassen einbringen.“ 
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Das Zi ist ein von der KBV und 
den KVen gemeinsam getragenes For-
schungsinstitut. Es richtet seit einigen 
Jahren regelmäßig „Zi-Foren“, Fachta-
gungen und Expertenaustausche aus. 
Hier kommen die zentralen Akteure 
aus Selbstverwaltung, Politik, Ärz-
teschaft und Wissenschaft zu einem 
themenbezogenen Austausch über 
versorgungspolitisch relevante, aktu-
elle Fragestellungen zusammen (siehe 
Kasten). Im Vordergrund stehen da-
bei die systematische Gestaltung und 
zielgerichtete Weiterentwicklung der 
ambulanten Versorgung und ihrer 
Rahmenbedingungen wie beispiels-
weise die nach wie vor aktuelle Frage 
nach Wert und Bewertung ärztlichen 
Tuns durch die Gesellschaft, die ihren 
Niederschlag in den Vergütungsrege-
lungen von niedergelassenen Ärzten 
findet. 

Unter Verweis auf die Besonder-
heit der ärztlichen Dienstleistung als 
weitgehend zeitgebundene Tätigkeit 
ohne Rationalisierungspotential for-
derte etwa KBV-Chef Dr. Andreas 
Gassen bei einer Zi-Veranstaltung 
im November vergangenen Jahres, 
den gesetzlichen Auftrag zur jährli-
chen Festsetzung des Orientierungs-
werts inhaltlich zu ergänzen. Neben 
der Entwicklung der Betriebs- und 
Investitionskosten müsse auch die 
ärztliche Arbeitszeit bewertet werden 
– beispielsweise durch Berücksichti-
gung der Produktivitäts- beziehungs-
weise der Reallohnentwicklung in 
Deutschland. Unterstützung erhielt 
Gassen dabei von Wissenschaftlern 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung in Nürnberg, vom 
Gesundheitsökonomischen Institut 
der TU Dresden und vom Institut für 
Gesundheitsökonomik aus München. 

Die KV Hamburg startet als ers-
te KV gemeinsam mit dem Zi eine 

Reihe von Fachkonferenzen zur Ver-
sorgungsforschung auf Landesebene. 
Zum Auftakt laden beide Einrichtun-
gen am 17. Juni 2015 zum „1. Ham-
burger Versorgungsforschungstag“. 

Die nun startenden regionalen 
Versorgungsforschungstage sollen 
einen Brückenschlag zwischen For-
schung und Praxis leisten. Für die 
KVen ist es auch eine Chance, ein 
Netzwerk mit lokal verankerten For-
schungseinrichtungen zu knüpfen 
und ihre Fragestellungen in einen 
solchen Austausch einzubringen. 
„Wissenschaftliche Erkenntnisse 
werden dargelegt, diskutiert und auf 
diesem Weg zur Entscheidungs-
grundlage für die Akteure vor Ort“, 
erklärt Dr. von Stillfried. 

Hamburg ist hervorragend als 
Auftaktort geeignet, um die Bedeu-
tung der ambulanten Versorgung 

in Gegenwart und Zukunft zu un-
terstreichen. „Die Versorgungsfor-
schung zeigt, was einzelne Ärzte im 
Alltag erleben: Der Trend geht in 
Richtung einer ‚Ambulantisierung‘ 
der Medizin“, sagt von Stillfried. An 
kaum einem Ort wird dies deutlicher 
als in Hamburg: In dem Stadtstaat 
werden heute schon mehr Menschen 
ambulant behandelt und dadurch 
mehr Krankenhausbehandlungen 
vermieden als dies im Bundesdurch-
schnitt der Fall ist. „Damit gehört 
Hamburg bundesweit zu den ‚Best-
Practice-Regionen‘, was die Arbeits-
teilung ambulant/stationär angeht“, 
so der Zi-Geschäftsführer. Er erwar-
tet sich von der Fachkonferenz Im-
pulse, wie dieser Trend am Standort 
Hamburg weiter unterstützt werden 
kann. 

Das Zi geht davon aus, dass an-
dere Regionen dem Beispiel Ham-
burgs folgen werden, um vor Ort 
über Inhalte und Nutzen der Versor-
gungsforschung zu informieren und 
Antworten auf regional bedeutsame 
Fragen zu finden. Das Zi unterstützt 
die jeweiligen Veranstaltungen gern; 
es sieht die neue Reihe als notwendi-
ge Ergänzung der bundesweiten 
Fachkonferenzen und Zi-Foren, mit 
denen das Institut Potenziale ambu-
lanter Versorgung beleuchtet – stets 
im Dialog zwischen Wissenschaft, 
Verbandsträgern, Praxis und Ent-
scheidern in der Politik. Auch in 
Hamburg schließt sich an die wissen-
schaftlichen Vorträge eine Podiums-
diskussion an, um praktische 
Schlussfolgerungen für die Weiter-
entwicklung der ambulanten Versor-
gung im Stadtstaat abzuleiten.  

kristina pezzei,  
Zentralinstitut für die  
kassenärztliche Versorgung (Zi)

Bisherige Fachtagungen  
des Zi in Berlin
Wert und Bewertung ärztlicher Tätig-
keit (2014)

Ambulant vor stationär (2014)

Wirtschaftliche Situation der Ver-
tragsarztpraxis (2012)

Räumliche Versorgungsforschung 
(2012)

Bessere Versorgung durch regionale 
Vergleiche? (2011)

Regionale Besonderheiten der Ver-
sorgungs- und Versichertenstruktur 
(2011)

Berücksichtigung regionaler Beson-
derheiten in morbiditätsbezogenen 
Versichertenklassifikationsverfahren 
(2010)

Weitere Informationen:  
www.zi-berlin.de →Veranstaltungen 
→ Zi-Forum
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Evidenz statt Vermutung
Wer das Gesundheitssystem voranbringen will,  

 muss über harte Daten sprechen.  
Eine Veranstaltungsreihe der KV Hamburg  

soll hierfür ein Forum bieten. Erstes Thema ist die  
„Ambulantisierung“ der Medizin. 

Von eVa schiFFmann

 d ie KVen übernehmen vom Staat 
hoheitliche Aufgaben im Be-

reich der Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung der Bevölkerung. 
Neben der Umsetzung von Gesetzen 
und untergesetzlichen Normen sind 
sie als Einrichtungen der ärztlichen 
Selbstverwaltung aber auch dafür zu-
ständig, die Gestaltungsspielräume, 
die der Gesetzgeber ihnen gibt, best-
möglich im Sinne der Versorgung vor 
Ort  zu nutzen (und nach Möglichkeit 
durch Einflussnahme in Gesetzge-
bungsprozessen weiter auszubauen). 

Die Grundidee einer föderal or-
ganisierten ärztlichen Selbstverwal-
tung ist es, im Rahmen 
flankierender Gesetzes-
regelungen Entschei-
dungen mit größtmög-
licher fachlicher wie 
physischer Nähe zum 
Patienten und zur spe-
ziellen Versorgungssitu-
ation vor Ort zu treffen 
(Subsidiaritätsprinzip). Dies kann nur 
durch die Mitwirkung der regional 
ansässigen Ärzte und Psychothera-
peuten mit ihrer umfangreichen Sach-
kenntnis und Erfahrung gelingen. 

In Zeiten zunehmender medizi-
nisch wie organisatorischer Komple-
xität im Gesundheitswesen ist es dar-
über hinaus notwendig, ein fundiertes 
Verständnis des Status Quo zu erlan-

gen, um daraus konkrete Ziele abzu-
leiten und anschließend der Politik 
und den Vertragspartnern gegenüber 
durchzusetzen. 

Denn jeder Seemann weiß: Der 
richtige Kurs kann immer nur bei 
exakter Kenntnis der eigenen Positi-
on festgelegt werden. Und jedes Ziel 
kann nur mit Hilfe des korrekten Kur-
ses erreicht werden.

Das Gesetz sieht in mehr und 
mehr Fällen eine fundierte Begrün-
dung für regional abweichende Ver-
einbarungen und Vorgehensweisen 
vor. Die Verhandlungspartner und 
gegebenenfalls die Schiedsämter ver-

langen den KVen eine auf detaillier-
ten Studien und Analysen basierende 
Evidenz ab. 

Dieser Trend wird sich fortsetzen. 
Das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (Zi) hat einmal 
berechnet, wie eine sachgerechte Be-
rücksichtigung regionaler Besonder-
heiten aussehen könnte und welche 
Verhandlungsspielräume den KVen 

damit eröffnet würden. Besonderhei-
ten liegen in Hamburg demnach vor 
allem in Hinblick auf die hohe Leis-
tungsfähigkeit des vertragsärztlichen 
Angebots und auf die Preisfaktoren in 
der Hansestadt vor. Derzeit lässt das 
Gesetz die Berücksichtigung dieser 
Faktoren allerdings nur teilweise zu.

Im Jahr 2014 gelang es, mit der 
Senatsverwaltung und den Kranken-
kassen anhand von Analysen zu Arzt-
verteilung, Bedarf und Inanspruch-
nahme eine auf die Bedürfnisse der 
engmaschig versorgten Medizinmet-
ropole angepasste Lösung für mögli-
che verbleibende, lokal konzentrierte 

Versorgungsengpässe zu 
entwickeln.

Vor diesem Hinter-
grund soll die Reihe der 
„Hamburger Versor-
gungsforschungstage“, 
die am 17. Juni 2015 mit 
der ersten Veranstal-
tung startet, die Zusam-

menarbeit der KV Hamburg mit der 
Versorgungsforschung themen- und 
anlassbezogen weiter ausbauen, um 
gesetzliche Spielräume für Hamburg 
auch weiterhin gezielt zu nutzen. 

Die erste Veranstaltung aus die-
ser neuen Reihe wird sich unter dem 
Titel „Die Ambulantisierung der 
Medizin: Anspruch und Wirklich-
keit am Beispiel Hamburgs" mit dem 

Ein möglichst geringer Anteil  
stationärer Behandlung gilt 

 als Qualitätsmerkmal.
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Leistungsgeschehen an der Sektoren-
grenze zwischen dem ambulanten 
und dem stationären Bereich be-
schäftigen (siehe Kasten rechts).

Das Gesetz sieht einen grundsätz-
lichen Vorrang der ambulanten vor 
der stationären medizinischen Be-
handlung vor. Ein möglichst geringer 
Anteil stationärer Behandlungen gilt 
demnach als Effizienznachweis und 
Qualitätsmerkmal für ein Gesund-
heitssystem. 

Erste wissenschaftliche Befun-
de deuten darauf hin, dass Patien-
ten mit Wohnort in Großstädten wie 
Hamburg eine deutlich niedrigere 
Krankenhaus-Inanspruchnahmerate 
aufweisen als zum Beispiel Patienten 
aus ländlichen Regionen (bei gleicher 
Krankheitslast). Dies legt eine qualita-
tiv überdurchschnittlich hochwertige 
Versorgung im ambulanten Bereich 
nahe. Die Einweisungsraten in den 
Ballungsräumen sind in der Regel sehr 
niedrig und bleiben deutlich hinter de-
nen der ländlichen Regionen zurück. 

Beispielsweise wurden im Jahr 
2012 in den Hamburger Kranken-
häusern 14 Prozent weniger diag-
nostische Endoskopien durchgeführt 
als bundesweit. Der Grund dafür ist 
in der Leistungsfähigkeit im ambu-
lanten Bereich zu finden: Im selben 
Jahr führten Hamburger Vertrags-
ärzte zwei bis – je nach betrachteter 

Die Ambulantisierung der Medizin:  
Anspruch und Wirklichkeit am Beispiel Hamburgs

Programm 17. Juni 2015

 1. VersorGunGsForschunGstaG hamburG 

Anmeldung bis 29. Mai 2015 unter: www.versorgungsforschungstag-hamburg.de 
oder bei Petra Marbs (KV Hamburg), E-Mail: petra.marbs@kvhh.de 

10.30 
Einlass

11.00 – 11.15  
Grußwort 
Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
Hamburg

11.15 – 11.30 
Begrüßung, Rahmen und Zielsetzung
Walter Plassmann, Vorstands- 
vorsitzender der KV Hamburg

11.30 – 12.00 , Vortrag 1:  
Die Ambulantisierung der Gesund-
heitsversorgung – Stand der Forschung 
und notwendige Weiterentwicklung
Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Mitglied des 
Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen, Lehrstuhl für Management im 
Gesundheitswesen, HCHE, Universität 
Hamburg

12.00 – 12.30, Vortrag 2: 
Wechselwirkungen zwischen der am-
bulanten und der stationären Versor-
gung – Gibt es einen Zusammenhang? 
(Qualität und Quantität)
Prof. Dr. Leonie Sundmacher, Fachbe-
reichsleiterin Health Services Manage-
ment, Ludwig-Maximilians-Universität 
München

12.30 – 13.15  
mittagspause und pressekonferenz

13.15 – 13.45 , Vortrag 3:  
Regionale Unterschiede (im Zeitver-
lauf) und das ökonomische Potenzial 
einer veränderten intersektoralen 
Arbeitsteilung 
Dr. rer. pol. Dominik von Stillfried, 
Geschäftsführer des Zentralinstituts für 
die Kassenärztliche Versorgung

13.45 – 14.15 , Vortrag 4: 
Betroffene Leistungen, Leistungs- 
komplexe und Versorgungsbereiche – 
Praxis und wissenschaftliche Evidenz 
für den primärärztlichen Bereich 
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche, 
Institut für Allgemeinmedizin, UKE 

14.15 – 14.45, Vortrag 5:

Betroffene Leistungen, Leistungs-
komplexe und Versorgungsbereiche 
– Praxis und wissenschaftliche Evidenz 
für den fachärztlichen Bereich 
Univ.-Prof. Dr. Matthias Augustin, 
Direktor des Instituts für Versorgungs-
forschung in der Dermatologie und bei 
Pflegeberufen, UKE

14.45 – 15.15,  Kaffeepause

15.15 – 15.30, impulsbeitrag 

Erfahrungsbericht aus der Versorgung 
an der Sektorengrenze: Die kardio-
logische Versorgung in Hamburg im 
Wandel der Zeit
Dr. med. Heinz-Hubert Breuer, nieder-
gelassener Internist, Kardiologe und 
Angiologe, Hamburg

15.30 – 16.30, podiumsdiskussion:  
Ambulant vor stationär!? Ergibt sich 
aus der Evidenz Handlungsbedarf für 
Politik und Praxis? 
Dr. Matthias Gruhl, Leiter Amt für Ge-
sundheit, Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz Hamburg
Mathias Mohrmann, Vorstandsmitglied 
der AOK Rheinland/Hamburg
Dr. Claudia Brase, Geschäftsführerin 
der Hamburgischen Krankenhausge-
sellschaft
Dr. rer. pol. Dominik von Stillfried, 
Geschäftsführer des Zentralinstituts für 
die Kassenärztliche Versorgung 
Dr. med. Klaus Becker, niedergelasse-
ner Onkologe, Hamburg, BNHO
Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Mitglied des 
Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen, Lehrstuhl für Management im 
Gesundheitswesen, HCHE, Universität 
Hamburg
Dr. Stephan Hofmeister, Stellv.  
Vorstandsvorsitzender der KV Hamburg 

16.30 – 16.45, schlusswort
Walter Plassmann, Vorstands- 
vorsitzender der KV Hamburg

Ca. 17.00, ende der Veranstaltung
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Leistung – 21 Prozent mehr endosko-
pische Verfahren bei ihren Patienten 
durch als ihre Kolleginnen und Kolle-
gen bundesweit (siehe Tabelle links).

Bei der Betrachtung der Ent-
wicklung in den letzten Jahren wird 
zudem deutlich, dass unter anderem 
dank des medizinisch-technischen 
Fortschrittes kontinuierlich einzelne 
Leistungen und ganzen Leistungs-
komplexe vom Krankenhaus in die 
Praxen der niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte verlagert wurden.

Diese Veränderungen sind erheb-
lich – insbesondere in der hoch entwi-
ckelten Medizinmetropole Hamburg, 
in der der ambulante Versorgungsbe-
reich zur Absorption hochspezialisier-
ter Leistungen in der Lage ist und dies 
auch schon vergleichsweise früh war. 

So nahmen beispielsweise die in-
ternistischen Leistungen in Hamburg 
allein zwischen 2010 und 2011 um 
drei Prozent zu – darunter insbeson-
dere die hoch spezialisierten Leistun-
gen der Hämato- / Onkologie (plus 
sechs Prozent), Pneumologie (plus 
sechs Prozent), Kardiologie (plus drei 
Prozent) und der Angiologie (plus 21 
Prozent). Zugleich nahmen die statio-
nären Behandlungen im selben Zeit-
raum um elf Prozent ab.

Das zeigt: Bei Diskussionen über 
eine angebliche Überversorgung in 
den Großstädten kann und darf man 
die Wechselwirkungen mit dem stati-
onären Bereich nicht außer Acht las-
sen. Die Verlagerungseffekte sind ein 
Effizienznachweis der Hamburger 
Versorgungslandschaft. Wissenschaft 
und Versorgungsforschung können 
dabei helfen, die Faktenlage zu klären 
und die verbleibenden gesetzlichen 
Spielräume im Sinne der bestmögli-
chen Versorgung zu nutzen.  

eVa schiFFmann,  
Stabsstelle Analyse und Strategie der 
KV Hamburg

Die Spalte „Summe Häufigkeit“ weist die tatsächlich erbrachten Leistungen aus. Die 
Spalte „Summe von Erwartet“ zeigt, wie viele dieser Leistungen erbracht worden wä-
ren, wenn Hamburg (bezogen auf die Anzahl und die Altersstruktur der Einwohner) 
im Bundesschnitt liegen würde. Die Spalte „Prozentsatz“ zeigt, wie stark die Summe 
der tatsächlich erbrachten Leistungen von der Summe der erwarteten Leistungen 
prozentual nach oben oder unten abweicht. 

GOP-Bezeichnung Summe  
Häufigkeit

Summe von 
Erwartet 

Prozentsatz

Zusatzpauschale Ösophago-
Gastroduodendoskopie

38.409 34.925 110 %

Zusatzpauschale Koloskopie 25.169 24.622 102 %

Urethro(-zysto)skopie der 
Frau

10.037 8.415 119 %

Urethro(-zysto)skopie des 
Mannes

7.495 6.960 108 %

Zusatzpauschale (Teil-)
Koloskopie

2.087 1.725 121 %

VErTrAGSärzTlIcHE VErSOrGUnG

Summe  
Häufigkeit

Summe von 
Erwartet 

Prozentsatz

Endoskopie gesamt 58.885 68.308 86 %

KrAnKEnHAUS

endoskopie: inanspruchnahme in hamburG 2012
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 d erzeit wartet ein psychisch 
kranker Mensch durch-

schnittlich mehr als drei Monate 
auf einen ersten Termin beim nie-
dergelassenen Psychotherapeuten. 

Die Wartezeit könnte nach 
Auffassung der Bundespsychothe-
rapeutenkammer (BPtK) deutlich 
verkürzt werden – indem man eine 
psychotherapeutische Sprechstun-
de mit fachgerechter Diagnostik 
vorschaltet. 

„Menschen mit psychischen 
Beschwerden sollten kurzfristig ei-
nen Termin erhalten“, sagt BPtK-
Präsident Prof. Dr. Rainer Richter. 
Innerhalb der psychotherapeuti-
schen Sprechstunde müsse eine ori-
entierende Erstdiagnostik erfolgen 
und, wenn möglich, eine erste In-
dikationsstellung für das weitere 
Vorgehen. 

Die niedergelassenen Psycho-
therapeuten würden hierbei eine 
Art Lotsenfunktion übernehmen 
und gemeinsam mit den Patienten 
überlegen, welches Versorgungsan-
gebot das passende wäre. 

Patienten mit leichten Be-
schwerden könnten beispielsweise 
auf wirksame therapeutengestützte 
Selbsthilfeangebote oder Angebo-
te von Beratungsstellen verwiesen 
werden. 

Manchen Patienten wäre bereits 
mit wenigen Gesprächen geholfen. 
Das zeigt die hohe Anzahl derjeni-
gen, die nach den probatorischen 
Sitzungen keine psychotherapeuti-
sche Behandlung beginnen (siehe 
Grafik). 

Kammer fordert Einführung von  
psychotherapeutischen Sprechstunden 

G e s u n d h e i t s p o l i t i k

38,5%

Schwer psychisch kranken 
Menschen allerdings könnte geziel-
ter ein komplexes ambulantes und, 
wenn notwendig, auch stationäres 
Behandlungsangebot gemacht wer-
den. 

Ohne eine vorgeschaltete 
Sprechstunde warten alle Patienten 
gleich lange auf den Behandlungs-
beginn – egal wie schwerwiegend 
die Beschwerden sind. 

„Der Gesetzgeber muss im 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
sicherstellen, dass jemand, der auf-
grund psychischer Beschwerden 
Beratung oder Behandlung benö-
tigt, schnell eine qualifizierte Aus-
kunft erhält“, fordert BPtK-Chef 
Prof. Dr. Rainer Richter.  

anteil der Patienten,  
die nach der Probatorik keine  
Psychotherapie beginnen. –  

Wäre eine psychotherapeutische  
Sprechstunde vorgeschaltet,  
könnten die Patienten gleich  

in ein passendes Therapieangebot  
gelotst werden. 
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Im Voraus verteilt
In den Jahren 2009 und 2010 zahlte die  

KV Hamburg den Ärzten deutlich mehr Honorar,  
als die Kassen zur Verfügung stellten.  

Im Auftrag der Vertreterversmmlung hat ein Gutachter  
die Gründe nachgeprüft, die zu dieser  

Überzahlung geführt hatten. 

 w ie konnten wir derart ins 
Minus laufen?“ Diese Frage 

des Orthopäden Dr. Torsten Hem-
ker hatte den Stein ins Rollen ge-
bracht. Die Vertreterversammlung 
der KV Hamburg beschloss im Juni 
2014, die bundesweit tätige Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ETL mit 
der Erstellung eines Gutachtens zu 
beauftragen, das die vom Vorstand 
vorgelegten Gründe für die Über-
schreitung überprüfen sollte.

Im März 2015 präsentierten 
ETL-Chef Christoph Tönsgerle-
mann und Prüferin 
Tanja Grimme der Ver-
treterversammlung ih-
ren vorläufigen Bericht. 
Das Fazit: Allein in den 
Quartalen 1/2009 bis 
3/2010 zahlte die KV 
Hamburg rund 130 
Millionen Euro zu viel 
Honorar an die Vertragsärzte aus, 
gemessen an der Gesamtvergütung. 
Die damals mit 98 Millionen Euro 
gefüllten Rückstellungen konnten 
dies nicht gänzlich auffangen, der 
Rest ging als „im Voraus verteiltes 
Honorar“ in die Bilanz ein. Nach 
2010 ist es nicht gelungen, dieses 
Defizit abzubauen. 

Aktuell stehen bei den Fachärz-
ten (nur diese sind noch von dem 
Problem betroffen) noch 35 Mil-
lionen Euro im Minus, was dazu 
führt, dass die aktuellen Honorare 
in diesem Versorgungsbereich nicht 
in voller Höhe ausgezahlt werden 
können. 

Das Geld, das nun eingespart 
werden muss, ist nicht in der Ver-
waltung versickert. Es wurde 2009 
und 2010 „im Voraus“ an die Ärzte 
verteilt – für medizinische Leistun-
gen, die tatsächlich erbracht wurden. 

Damit wurde so ganz nebenbei auch 
für alle deutlich, wie stark unterfi-
nanziert die ambulante medizinische 
Versorgung in Hamburg ist.

UM DIE HInTErGrünDE dieser 
Entwicklung verständlich zu ma-
chen, erinnerte Tanja Grimme an 
das damals gültige Honorarvertei-

lungssystem, „Regelleistungsvolu-
men“ (RLV) genannt. Dieses System 
galt aufgrund eines Gesetzes, das 
die damalige Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt (SPD) auf den Weg ge-
bracht hatte, und war strikt zentral 
aufgebaut: Der Bewertungsausschuss 
auf der Bundesebene gab Honorar-
vertrag und -verteilung vor, die re-
gionale KV hatte so gut wie keinen 
Spielraum.

Die RLV-Systematik sah vor, dass 
zunächst die budgetierte morbiditäts-
bedingte Gesamtvergütung für das 

jeweils folgende Quartal 
auf Basis von festgeleg-
ten Rechenschritten er-
mittelt werden sollte. 

Der Berechnungs-
weg war detailliert 
vorgegeben und sollte 
von der KV nur noch 
mit regionalen Zah-

len befüllt und um den Saldo aus 
dem Fremdkassenzahlungsausgleich 
(FKZ) ergänzt werden. Auf Basis die-
ser Rechnung sollte – ebenfalls nach 
exakt vorgegebenen Kriterien – jeder 
Arzt ein RLV erhalten, dessen Ho-
norierung ihm, eine entsprechende 
Abrechnung vorausgesetzt, auch ga-
rantiert wurde. „Bei einer stichpro-

Das Geld bekamen die Ärzte –  
für Leistungen, die sie tatsächlich 

erbracht hatten. 
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benartigen Überprüfung der Berech-
nung kamen wir zu dem Ergebnis, 
dass die Vorgaben eingehalten und 
angewendet wurden“, schreibt ETL.

UM nUn zU VErSTEHEn, wie es 
zu der Überzahlung kam, muss man 
zwei Vorgänge getrennt voneinan-
der betrachten: die Kalkulation der 
Einnahmeseite und die tatsächlichen 
Auszahlungen an die Ärzte und Psy-
chotherapeuten.

Bei der Kalkulation der Einnah-
men (also bei der Frage, wie hoch 
die Gesamtvergütung sein wird, die 
die Krankenkassen zahlen werden), 
ist nach der Auffassung von ETL ein 
Aspekt der KBV-Vorgabe „fehlinter-
pretiert“ worden. In die Rechnung ist 
der gesamte FKZ-Saldo aufgenom-
men worden, obwohl „eigentlich nur 
der MGV-Anteil aus dem FKZ-Saldo 
gemeint sein kann“ (ETL), da es ja 
nur um die budgetierte Gesamtver-
gütung ging. Im von der KBV mit-
geteilten FKZ-Saldo waren aber auch 
die extrabudgetären Zahlungen ent-
halten. Die „Fehlinterpretation“ war 
nach Einschätzung von ETL nach-
vollziehbar:
• Die Formulierung in den Vorga-

ben, so ETL, „ist hinreichend 
ungenau“. In den Vorgaben wur-
de nur auf den Gesetzestext (§ 75 
Abs. 7 SGB V) verwiesen. 

• In der damaligen Mitteilung der 
KBV zum FKZ waren die Daten 
gar nicht aufgeschlüsselt. Der 
MGV-Anteil hätte willkürlich ge-
schätzt werden müssen.

So ist auch davon auszugehen, dass 
diese „Fehlinterpretation“ vielen 
KVen unterlief. In Hamburg führ-
te diese „Fehlinterpretation“ zwar 
zu einer überhöhten Ermittlung der 
Einnahmen, verursachte aber streng 

Morbiditätsrisiko zu den Kassen? 
nur auf dem Papier! 

DAS IST POlITIScHEr BETrUG
"uns war von der alten Führung 
des Bundesgesundheitsminis-
teriums versprochen worden, 
die Zeiten des Budgets wären 
zu Ende und die Krankenkassen 
würden das Morbiditätsrisiko 
wieder übernehmen. Beides 
stellt sich nun als Mogelpackung 
heraus – die offenbar  
nur gerade mal bis zu den Bun-
destagswahlen halten sollte...! 
Das ist politischer Betrug. (...) 
Die Kassen übernehmen das 
Morbiditätsrisiko nur auf der 
Bundesebene und damit letzt-
lich nur auf dem Papier, denn 
die Zusage ist im Beitragssatz 
nicht gegenfinanziert. Hier vor 
ort gilt wieder ein Budget, das 
keine rücksicht nimmt auf die 
Entwicklung in Hamburg."
Dr. Michael Späth,  
damals Vorsitzender der  
Vertreterversammlung der  
KV Hamburg

DOcH WIEDEr EIn BUDGET 
"Die Kassen setzten durch, dass 
sie keiner nachschusspflicht 
außerhalb der auf der Bun-
desebene vereinbarten Felder 
unterliegen. Man kann dies 
auch einfacher ausdrücken: 

Wir haben nun doch wieder 
ein Budget, das nur in seltenen 
Fällen – wie beispielsweise 
aktuell bei der Behandlung der 
Influenza a/H1n1 – aufgestockt 
werden kann.

Die KV Hamburg hatte die 
neue Honorarmechanik immer 
anders verstanden. Wir haben 
die politische aussage, dass das 
Morbiditätsrisiko wieder auf 
die Krankenkassen übergeht, 
wörtlich genommen. Wir sahen 
die Kassen zumindest in eini-
gen Bereichen durchaus in einer 
nachschusspflicht über die 
vereinbarte Morbiditätsorien-
tierte Gesamtvergütung (MGV) 
hinaus. 

allerdings war dieser Stand-
punkt schon deshalb nur 
schwer durchzusetzen, weil in 
sehr vielen anderen KVen von 
vornherein eine Budgetlösung 
akzeptiert worden war. Es ist 
halt schwer zu kämpfen, wenn 
schon die eigenen Linien wa-
ckeln ..."
Walter Plassmann,  
damals stellvertretender  
Vorsitzender der KV Hamburg

(aus: KVH-Journal Dez. 2009,  
nr. 8/2009, Seite 20 - 23)

Wer trägt das Morbiditätsrisiko? 
Mit der Honorarreform 2009 sollte das Budget  
abgeschafft werden. Wir dokumentieren die Stellung-
nahmen der damaligen KV-Führung zum gescheiterten 
Versuch, bei den Honorarverhandlungen 2010 eine 
Nachschusspflicht der Kassen durchzusetzen. 
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genommen für den Gesamtzeit-
raum zwischen 1/09 und 2/10 keine 
Überzahlung im RLV-Bereich. Denn 
wenn man nur die geschätzte MGV 
heranzieht und die für RLV ausge-
zahlten Honorare, dann liegen letzte-
re so deutlich unter der berechneten 
Höhe, dass der zu hoch eingerech-
nete FKZ-Saldo überkompensiert 
wurde. In 2010 änderten sich die 
Vorgaben mit dem Nebeneffekt, dass 
die FKZ-Salden dann von der KBV 
differenziert mitgeteilt wurden und 
die Berechnung in realistischer Höhe 
erfolgen konnte (Abbildung 1).

DAMIT IST DEr SAlDO aber nicht 
im Lot geblieben, denn ein Effekt auf 
der Ausgabenseite war derart mas-
siv, dass er das Ergebnis ins Negative 
drehte. Es war ein Konstruktions-
fehler des Bewertungsausschusses. 
Dieser hatte eine Reihe von Leistun-
gen zwar in die budgetierte Gesamt-
vergütung eingestellt, aber trotzdem 
verfügt, dass sie zu 100 Prozent mit 
dem Preis der Gebührenordnung zu 
honorieren seien. Hierzu zählten:

• Notfalldienst
• Besuche
• Schmerztherapie
• Leistungen der Empfängnisregelung
• Labor
• Histologie, Zytologie
• Akupunktur
• Polysomnographie
• Kostenpauschalen
Die KV Hamburg hatte sich damals 
auf der Bundesebene immer dage-
gen ausgesprochen, in einem Bud-
get Leistungen zu privilegieren. Sie 
hatte sich zwar nicht durchsetzen 
können, mit ihren Bedenken aber 
leider Recht behalten. 

Der Bewertungsausschuss habe, 
so schreiben die ETL-Prüfer, nicht 
berücksichtigt, dass, sobald die 
Leistungen mengenmäßig freigege-
ben werden, diese tendenziell häu-
figer von Ärzten abgerechnet wer-
den. ETL weiter: „Die Vorgabe (des 
Bewertungsausschusses), von den 
Häufigkeiten in 2007 auszugehen, 
hatte zur Folge, dass die geschätz-
ten Werte für die Vergütungen für 
das Jahr 2007 in 2009 bezogen auf 

die gesamte Ärzteschaft nur zwi-
schen 47 % und 62 % der tatsäch-
lich in 2009 erbrachten Leistungen 
liegen.“ 

Anders ausgedrückt: In diesem 
Zeitraum mussten rund 133 Millio-
nen Euro mehr für diese Leistungen 
ausgezahlt werden, als in der nach 
den Berliner Vorgaben berechneten 
Weise zur Verfügung gestellt wor-
den war. 

Da auf der anderen Seite nicht 
alle RLV „abgeholt“ wurden, blieb 
zwar „nur“ ein Saldo von knapp 75 
Millionen Euro zu bedienen, aber 
auch dies zeigt, wie weltfremd die 
damalige Entscheidung des Bewer-
tungsausschusses war. 

Mit Wirkung ab dem 3. Quartal 
2010 korrigierte er denn auch seine 
Entscheidung (Abbildung 2).

DOcH WArUM hat die KV Ham-
burg die Berechnungssystematik 
nicht schon nach den ersten ab-
gerechneten Quartalen auf eigene 
Faust verändert? Hierfür gibt es laut 
ETL zwei Gründe:

einnahmen Für die budGetierte GesamtVerGütunG
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1.) „Erklärbar ist dies dadurch, dass 
eine Abweichung von der vorge-
gebenen Berechnungssystematik 
ein bewusster Verstoß gegen die 
Vorgaben gewesen wäre, der eine 
Klagewelle der Ärzte hätte nach 
sich ziehen können.“ Immerhin 
waren die Vorgaben des Bewer-
tungsausschusses aufgrund gesetz-
licher Bestimmungen verbindlich. 
Ein bewusster Verstoß hätte nicht 
lange gehalten.

2.) „Es war das allgemeine Verständ-
nis zum damaligen Zeitpunkt in 
der KVH, dass die oben aufge-
führten Leistungen (die zum vol-
len Preis bezahlt werden mussten, 
obwohl sie in der MGV enthalten 
waren, d. Red.) in vollem Umfang 
vergütet werden und bei nicht 
ausreichender MGV entsprechen-
de Nachverhandlungen mit den 
Krankenkassen möglich wären. 
Die damalige Sichtweise wurde 
dadurch unterstützt, dass es bei 
Einführung der neuen Abrech-
nungssystematik hieß, dass das 
Morbiditätsrisikos wieder zurück 

auf die Krankenkassen verlagert 
werden sollte.“

Damit spricht ETL die damalige be-
rufspolitische Lage an. Ministerin 
Ulla Schmidt hatte im Bundestag 
verkündet, „das Budget ist weg“, und 
pries die Umstellung der Berech-
nung der Gesamtvergütung als Weg, 
das Morbiditätsrisiko wieder auf die 
Krankenkassen zu verlagern. In Ham-
burg hatte man deshalb in mehreren 
Sitzungen der Berufsverbände und 
der Vertreterversammlungs-Mitglie-
der beschlossen, diese Ankündigung 
ernst zu nehmen. 

„Diese Einschätzung hat sich im 
Nachhinein als Trugschluss erwiesen. 
Nachvergütungen ließen sich in den 
geführten Verhandlungen mit den 
Krankenkassen nicht durchsetzen“, 
fasste ETL das Geschehen trocken zu-
sammen. 

Tatsächlich versuchte die KV 
Hamburg, in den Verhandlungen für 
2010 einen Nachschlag zu erhalten. 
Die mit großer Härte auch vor dem 
Schiedsamt ausgetragene Honorar-
runde brachte trotzdem nicht das er-

hoffte Ergebnis, nicht zuletzt deshalb, 
weil das Bundesgesundheitsministe-
rium mit einer kassenfreundlichen 
Auslegung des Gesetzes jeglichen 
Verhandlungsspielraum vernichtete 
(siehe Kasten Seite 15).

BlEIBT DIE FrAGE zu klären, wa-
rum das Defizit nach 2010 nicht ab-
gebaut werden konnte. Auch hiermit 
hat sich ETL beschäftigt. Und auch 
hierfür ist es wichtig, die komplexe 
Abrechnungssystematik darzustellen.

Nach Auszahlung der Quartals-
honorare ist die Abrechnung für die-
ses Quartal noch lange nicht abge-
schlossen. Zahlreiche Verfahren von 
Ärzten, die eine Anpassung ihres RLV 
oder QZV (den qualitätsbezogenen 
Zuschlägen) beantragt hatten, muss-
ten geprüft und gegebenenfalls be-
dient werden, Gerichtsverfahren über 
Widersprüche zogen sich viele Jahre 
hin, Praxisbesonderheiten mussten 
anerkannt und bezahlt werden. 

Darüber hinaus machte eine Re-
gelung in der damaligen Honorarver-
teilung zu den Wachstumsmöglich-

ausGaben Für priVileGierte  
leistunGen im budGet

Abbildung 2

M
io

 E
ur

o

Quartal

25

30

35

40

45

50

55

60

2/101/104/093/092/091/09

20

Berechnung
tatsächliche Auszahlung



r u b r i k

1 8  |  KV H - J o u r n a L 5 / 2 0 1 5

k V  i n t e r n

1 8  |  KV H - J o u r n a L 5 / 2 0 1 5

keiten kleiner und vor allem junger 
Praxen eine exakte Kalkulation der 
RLV nahezu unmöglich. Dieses, für 
strategisches Verhalten („Kauf von 
Budget“) anfällige System hat die KV 
Hamburg 2013 abgeschafft, als sie 
wieder die Hoheit über die Honorar-
verteilung erlangt hatte.

Als es noch galt, mussten allein 
für Praxisbesonderheiten aus nach-
träglichen Antragsverfahren in jedem 
Quartal zwischen 1,1 und 2,6 Millio-
nen Euro bereitgestellt werden. Insge-
samt mussten aus dem „Honoraraus-
gleichsfonds“ (der für nachträglich 
erforderlich gewordene Zahlungen 
gebildet wird) über 43 Millionen Euro 
bezahlt werden, an Rückstellungen 
(die im Wesentlichen verwandt wer-
den für Zahlungen aus verlorenen 
Rechtsstreitigkeiten oder anderer Ho-
norarkorrekturen, die von der Bun-
desebene veranlasst wurden) waren 
weitere 24 Millionen Euro nötig. Der 
Großteil dieser Zahlungen datierte 
aus Vorgängen, die vor 2009 lagen.

Hierfür hatte die KV Hamburg 
bei der Ermittlung der RLV Vorsorge 
getroffen. „In Summe bleibt festzu-
halten, dass die angedachten Rück-
stellungsbildungen auszureichen 
scheinen, um die nachträglichen Kor-
rekturen zu decken“, stellt ETL fest. 
Das heißt aber auch, dass kein weite-
res Geld zur Verfügung stand, um das 
aufgelaufene Defizit abzubauen: „Der 
HAF (Honorarausgleichsfonds) zum 
31.12.2008 hätte das Volumen gehabt, 
um diese Zahlungen zu decken. Da 
der HAF allerdings durch die Quar-
talsabrechnungen reduziert wurde, 
war dies nicht möglich.“

AlS FAzIT bleibt festzuhalten: 
• Die Überzahlung erklärt sich 

durch die Wirkmechanismen der 

damaligen Verteilungsstruktur, 
gegen die man hätte verstoßen 
müssen, wenn man die Über-
zahlung hätte verhindern wollen. 
Die KV entschied zusammen mit 
den Berufsverbänden, die privi-
legierten Leistungen im Budget 
tatsächlich wie vorgeschrieben 
zum vollen Preis zu bezahlen – 
scheiterte aber beim Versuch, die 
dabei entstandenen Überschrei-
tungen der Gesamtvergütung 
von den Krankenkassen erstattet 
zu bekommen. Die angekündigte 
Rückübertragung des Morbidi-
tätsrisikos auf die Krankenkassen 
fand tatsächlich nicht statt, ihr 
Versprechen hat die Politik bis 
heute nicht eingelöst. 

• Ein kompletter Abbau der Über-
zahlung war nur im hausärzt-
lichen Bereich möglich. Im 
fachärztlichen Bereich mussten 
derart viele Nach- und sonsti-
ge Korrekturzahlungen geleistet 
werden, dass die geplanten Rück-
stellungen hierfür zum größten 
Teil benötigt wurden.

WIE GEHT ES nUn WEITEr? 
Aktuell ist der Honorarausgleichs-
fonds im fachärztlichen Bereich 
noch mit gut 35 Millionen Euro im 
Minus. „Die Rückführungsmöglich-
keiten sollten mit der Ärzteschaft 
erörtert werden und die Höhe der 
Rückführung mit ihnen gemein-
sam festgelegt werden“, empfiehlt 
ETL, gibt aber auch gleichzeitig zu 
bedenken: „Allerdings muss auch 
noch einmal darauf hingewiesen 
werden, dass die betrachtete Summe 
aus HAF und Rückstellungen nicht 
nur für die Quartalsabrechnung und 
das Auffangen möglicher Differen-
zen zwischen den Einzahlungen der 

Krankenkassen und den Auszahlun-
gen an die Ärzte dient, sondern vor 
allem auch für die aktuell noch nicht 
abgeschlossenen Rechtsstreitigkei-
ten dienen muss. Daher genügt es 
nicht, diese auf EUR 0,00 zurückzu-
führen.“

Darüber hinaus empfiehlt ETL 
der KV Hamburg, folgende Maß-
nahmen umzusetzen:
•  Umstrukturierung der IT und ih-

rer Prozesse
•  Aufbau eines „Tableaus“ über an-

hängige Rechtsstreitigkeiten
• Vereinheitlichung der bereichs-

übergreifenden Datenstruktur
• Installierung eines direkt beim 

Vorstand installierten Control-
lings

Einige dieser Reformen ist der neue 
Vorstand bereits vor dem Vorliegen 
des Gutachtens angegangen:
• Die IT wurde in einen eigenen 

Bereich überführt und die Ge-
schäftsprozesse wurden grundle-
gend erneuert.

• Ein Register über anhängige 
Rechtsstreitigkeiten ist erstellt 
(allerdings noch nicht bepreist)

• Zum Aufbau einer einheitlichen 
Datenhaltung wird ein „Data 
warehouse“ in der KV Hamburg 
installiert. Diese Arbeit hat be-
reits begonnen.

Im Übrigen, so hat es die Vertreter-
versammlung beschlossen, wird der 
ETL-Bericht nun in den Beraten-
den Fachausschüssen und vor allem 
im Finanzausschuss besprochen. 
Über eventuelle Konsequenzen, die 
aus ihm gezogen werden müssen, 
will die Vertreterversammlung in 
ihrer Juni-Sitzung beraten. Danach 
wird der Bericht finalisiert und ver-
öffentlicht.



KV H - J o u r n a L  |  1 95 / 2 0 1 5

Versorgungs- 
zentrum für  
Menschen mit 
komplexer  
Behinderung

KV hamburg fordert ent-
schiedenes Vorgehen gegen 
multiresistente Keime 

F o r u m

In Hamburg wurde ein Versorgungszentrum 
eröffnet, das speziell auf die Bedürfnisse erwach-
sener Menschen mit komplexen Behinderungen 
zugeschnitten ist. Das „Medizinische zentrum 
für erwachsene Menschen mit Behinderungen“ 
(MzEB) ist an das Evangelische Krankenhaus als-
terdorf angegliedert und hat im april 2015 seine 
arbeit aufgenommen. 

Erwachsene mit geistigen und komplexen 
Mehrfachbehinderungen haben oftmals Proble-
me, Behandlungen bei niedergelassenen Ärzten 
in anspruch zu nehmen. „Diese Patientengruppe 
stellt besonders hohe anforderungen an ausstat-
tung und Zeit, die flächendeckend gar nicht darzu-
stellen sind. aus diesem Grund begrüßen wir es, 
diesen Menschen nun ein spezielles Versorgungs-
angebot machen zu können“, sagt Walter Plass-
mann, Vorstandsvorsitzender der KV Hamburg. 

Im MZEB stehen besonders weitergebildete Ärz-
te der Fachrichtungen neurologie, Innere Medizin, 
Psychiatrie und orthopädie/ neuro-orthopädie 
sowie Pflegekräfte und Therapeuten zur Verfü-
gung, um Diagnose- und Therapiemöglichkeiten 
für Patienten mit einem Schwerbehindertengrad 
von mindestens 70 anzubieten. Patienten brau-
chen eine Überweisung durch den niedergelasse-
nen Vertragsarzt für das MZEB. 

Finanziert wird das MZEB auf Basis von Quar-
talspauschalen durch die gesetzlichen Kranken-
kassen, an denen sich die KV Hamburg mit rund 
einem Drittel der Kosten je Fall und Quartal 
beteiligen wird.

weitere infos:  
www.evangelisches-krankenhaus-alsterdorf.de  
→ (obere navigationsleiste) mzeB
ansprechpartner: mzeB, tel: 5077 -3456 

KV-Hamburg-Chef Walter Plassmann kritisiert 
das 10-Punkte-Programm von Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe zur Bekämpfung 

multiresistenter Keime 
als unzureichend. Kon-
kret fordert er:

Vor einem plan-
baren Krankenhaus-
aufenthalt müssen 
Patienten verpflich-
tend durch einen nie-
dergelassenen arzt auf 
multiresistente Keime 
untersucht werden. In 
Gröhes 10-Punkte-Plan 
wird lediglich ange-
kündigt, man wolle 

eine solche Verpflichtung prüfen. Warum nicht 
sofort umsetzen?

Es müssen breit angelegte, bundesweite 
aufklärungskampagnen über den rationalen 
Einsatz von antibiotika durchgeführt werden 
– mit Fernsehspots, Großplakaten und u-Bahn-
Werbung. 

Das alles koste viel Geld, doch gehe es um 
Menschenleben, so der KV-Vorstand. neuen 
Schätzungen zufolge sterben in Deutschland 
jährlich etwa 15.000 Menschen an Infektionen, 
die überwiegend durch antibiotikaresistente 
Keime verursacht wurden.

Hamburg gehört zu den Vorreitern bei der 
Bekämpfung der multiresistenten Keime: In 
der Hansestadt wurde die MrSa-Testung 
bereits vor der bundesweiten Einführung mit 
den Krankenkassen vereinbart und zudem auf 
MrGn ausgeweitet. Schon 2013 wurde das 
Hamburger „Bündnis für gezielte antibiotika-
Therapie“ gegründet. „nun sind entschiedene 
regelungen auf Bundesebene nötig“, so 
Plassmann.
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Fragen und Antworten
In dieser Rubrik greifen wir Fragen des Praxisalltags auf, die unserem Infocenter 
gestellt wurden. Wenn Sie selbst Fragen haben, rufen Sie bitte an.  
infocenter tel: 22802-900

HPV-IMPFuNG

stimmt es, dass die hpV-impfung 
jetzt für mädchen ab 9 Jahren zu 
Lasten der Kasse durchgeführt wer-
den kann?

Ja. Das empfohlene Impfalter für eine HPV- 
Impfung wurde herabgesetzt, so dass Mäd-
chen ab 9 Jahren zu Lasten der  gesetzlichen 
Krankenkassen geimpft werden können. Die 
Impfung kann bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr nachgeholt werden. Bei Patientinnen über 
18 Jahren besteht keine Leistungspflicht der 
Kassen für die HPV-Impfung. Dies gilt auch für 
Impfdosen, die den Impfzyklus vervollständi-
gen. allerdings haben einige Krankenkassen 
mit der KV Hamburg Zusatzvereinbarungen 
über weitere Impfungen  abgeschlossen. Weib-
liche Versicherte dieser Krankenkassen können 
zum Beispiel die HPV-Impfung auch nach dem 
18. Geburtstag als Sachleistung erhalten. 

Die Übersicht mit den entsprechenden 
abrechnungsnummern finden Sie auf unserer 
Homepage: www.kvhh.de → Verordnung →  
schutzimpfung

AuFBEWAHRuNGSFRISTEN

einer unserer patienten ist 
gestorben. ändern sich damit die 
aufbewahrungsfristen für seine 
patientenunterlagen?

nein, auch über den Tod des Patienten hinaus 
bleiben die gesetzlichen aufbewahrungsfris-
ten gültig.

VERSIcHERTENPAuScHAlE

ist es richtig, dass seit dem 1. april 
2015 die Versichertenpauschale  
Gop 03010/04010 eBm nicht mehr  
abgerechnet werden kann?

Ja. Bei dieser Leistung handelte es sich um die 
Versichertenpauschale, die Haus- beziehungs-
weise Kinderärzte in ansatz bringen konnten, 
wenn sie aufgrund einer Überweisung eines 
anderen Haus- beziehungsweise Kinderarztes 
einen Patienten behandelt haben oder ein 
Patient im Vertretungsfall behandelt wurde. 
Seit Beginn des 2. Quartals 2015 wird stattdes-
sen die Versichertenpauschale nach der GoP 
03000/04000 EBM abgerechnet. Die anpas-
sung des EBM wurde vorgenommen, da eine 
abgesenkte Pauschale für Vertreterfälle der Ver-
sorgungssituation im hausärztlichen Bereich 
nicht gerecht wird.

FoRMBlATT PTV 2

zum 1. april 2015 wurde das 
Formblatt ptV 2 überarbeitet. Kön-
nen wir die alten Formulare auf-
brauchen?

nein. nach aufnahme der neuen Behandlungs-
methode EMDr (Eye Movement Desensitiza-
tion and reprocessing) in der Psychotherapie-
richtlinie war es erforderlich, das Formblatt 
PTV 2 anzupassen. Der Beschluss ist seit dem 
1. april 2015 in Kraft. Es wurden für die alten 
Formblätter keine aufbrauchfristen vereinbart. 
Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt nur 
noch die neuen Formblätter verwendet werden 
dürfen.

5 / 2 0 1 5
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THEATERARzTDIENST

wir benötigen die Kontaktdaten 
des Deutschen Bühnenvereins, um 
am theaterarztdienst teil- 
zunehmen.

Der Landesverband nord besetzt Theaterveran-
staltungen mit einem arzt, der eine ärztliche 
notversorgung sicherstellt. Derzeit nehmen 
zwölf Theater an diesem angebot teil.
Deutscher Bühnenverein Landesverband nord
rothenbaumchaussee 20
20148 hamburg
tel. 040/ 450 20 60
Fax 040/ 450 20 620
www.landesverbandnord.de

ERSATzBEScHEINIGuNG

wir haben häufig patienten in der 
praxis, die keine elektronische 
Gesundheitskarte, sondern eine 
provisorische ersatzbescheinigung 
der Krankenkasse vorlegen. Dürfen 
wir diese annehmen?
Ja, bei der provisorischen Ersatzbescheinigung 
handelt es sich ebenfalls um einen anspruchs-
nachweis, der einen Patienten berechtigt, ge-
setzliche Leistungen in anspruch zu nehmen. 
Bitte beachten Sie jedoch, dass der anspruch 
zeitlich eingegrenzt ist, sodass Sie gegebenen-
falls im laufenden Quartal bei einer 
erneuten Behandlung des Patienten 
eine weitere Ersatzbescheini-
gung benötigen. 

ARBEITSuNFÄHIGKEIT 

welcher Vordruck wird verwendet, 
wenn ein patient nach einem 
arbeitsunfall arbeitsunfähig 
geschrieben werden muss?

In diesem Fall wird ebenfalls das Muster 1 
verwendet. Beim Kostenträger wird neben 
dem namen der gesetzlichen Krankenkasse 
der name der Berufsgenossenschaft eingetra-
gen. Der Durchschlag der au wird dann an die 
Krankenkasse (nicht an die Berufsgenossen-
schaft) geschickt. Bitte beachten Sie, dass nur 
der D-arzt einen Patienten wegen des unfalls 
über den unfalltag hinaus arbeitsunfähig 
schreiben darf.

Bereits  
veröffentlichte  
FrAGEn UnD  

AnTWOrTEn können  
Sie auf unserer Homepage 

nachlesen – nach Stich-
worten geordnet in einem 

Glossar. 
www.kvhh.de → 

Beratung und  
Information → Fragen  

und Antworten

Ihre Ansprechpartnerinnen im Infocenter  
der KV Hamburg (v.l.n.r.): Anna Yankyera,   
Monique laloire, Petra Timmann, Katja Egbers

Infocenter Tel: 22802-900

5 / 2 0 1 5
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Sonografie bei Kindern:  
Genehmigung der KV erforderlich!

Datenschutz-seminar in der KV hamburg

Für die sonografische untersuchung von Kin-
dern ist eine Genehmigung der KV Hamburg 
erforderlich. als Kind gilt ein Patient nach EBM-
Definition vom vierten bis zum vollendeten 
zwölften Lebensjahr (allgemeine Bestimmungen 
zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab, Kapitel I, 
nummer 4.3.5). 

Eine abrechnungsgenehmigung, die sich auf 
die Behandlung von Erwachsenen bezieht und 
Kinder nicht explizit einschließt, reicht für die 
untersuchung von Kindern nicht aus. Wenn ein 
Vertragsarzt Sonografien bei Kindern ausführen 
und abrechnen möchte, muss er einen antrag 
stellen. neben dem ausgefüllten antragsvordruck 
sind nachweise in Form von kopierten Zeugnis-
sen oder Bescheinigungen vorzulegen, denen zu 
entnehmen ist, dass Kenntnisse und Erfahrungen 
hinsichtlich der sonografischen untersuchung 
von Kindern vorhanden sind.

Die Teilnehmer werden in diesem Seminar 
mit allen technischen und organisatorischen 
aspekten des Datenschutzes vertraut gemacht. 
Im Mittelpunkt stehen die gesetzlichen Grund-
lagen des Datenschutzes, der korrekte umgang 
mit Patientendaten sowie Diskretion in der 
arztpraxis. Mit unterstützung des Seminar-
leiters werden alle im rahmen des Qualitäts-
managements relevanten Verfahrens- und 
arbeitsanweisungen im Bereich Datenschutz 
erarbeitet. 

außerdem erfährt man, wann ein betriebli-
cher Datenschutzbeauftragter bestellt werden 
muss und welche aufgaben er hat. 

Telefonische  
Auskunft und  

Anmeldung: 
Ursula Gonsch,  

Tel: 22802-633 
Birgit Gaumnitz,  

Tel: 22802-889

Ansprechpartner:  
Abteilung Qualitätssicherung 

Maike Exner, Tel: 22802-406 
Beate Gehrke-Vehrs, Tel: 22802-384 

Kay Siebolds, Tel: 22802-478 
Saskia Willms, Tel: 22802-631

Q u a l i tät

10 FOrTBIlDUnGSPUnKTE
Zeit: mi. 17.6.2015 (9.30-17 Uhr)
ort: KV Hamburg, Heidenkampsweg 99,  
20097 Hamburg,  
€ 149 (inkl. Imbiss und Getränke)

Infos zur Anmeldung:  
www.kvhh.de → Qualität  
→ Qualitätsmanagement
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notfalldienst: arznei-
mittelversorgung von 
asylbewerbern
Die Hamburger Sozialbehörde hat die notfall-
arzneimittelversorgung in den Zentralen 
Erstaufnahmeeinrichtungen für asylbewerber 
(ZEa) geregelt. Bei dort zu versorgenden not-
fallpatienten, die nicht über eine Krankenkasse 
versichert sind, kommt folgendes Verfahren 
zur anwendung:
• Bei der ausstellung eines rezepts trägt  

der notdienstarzt im Feld „Krankenkasse 
bzw. Kostenträger“ die abkürzung  
„AsylblG zEA Hamburg“ ein. Das rezept 
kann dann in einer (notdienst-)apotheke 
eingelöst werden.

• Seit oktober 2014 wird in den Erstaufnahme-
einrichtungen ein Formular eingesetzt, auf 
dem die Identität des notfallpatienten und 
weitere Informationen erfasst werden, die 
für die abrechnung der vom notdienstarzt 
erbrachten Leistungen notwendig sind. Das 
Formular wird unmittelbar nach dem not-
falleinsatz von einem Mitarbeiter des  
Sicherheitsdienstes vollständig ausgefüllt 
und in Kopie an den notdienstarzt aus- 
gehändigt. auf dieser Kopie notiert der not-
dienstarzt ab sofort im Verordnungsfall die 
ausstellung eines rezeptes.

Ist der notfallpatient über eine Krankenkasse 
versichert (insb. aoK Bremen/Bremerhaven), 
kommt dasselbe Verfahren zur anwendung 
wie bei anderen GKV-Versicherten auch.

Korrektur:  
Druckfehler im Bericht  
über die arznei- und  
richtgrößenverein- 
barung
Im artikel „arznei- und richtgrößenvereinbarung 
für 2015 abgeschlossen“ (KVH-Journal 3/2015) ist 
auf Seite 24 über dem kleinen Kasten versehent-
lich eine Zeile weggefallen. Wir bitten das zu 
entschuldigen. 
Richtig muss es heißen: 
Die zwischen den Kassen und der KV vereinbar-
ten arzneimittelpraxisbesonderheiten der Grup-
pe 1, die im rahmen der richtgrößen-Vorabprü-
fung zu 100 Prozent von den arzneimittelkosten 
der jeweiligen Praxis abgezogen werden, werden 
um einen Wirkstoff erweitert:

Symbol-
nummer

Wirkstoff/ Indikation -  
Praxisbesonderheit

91047 Enzalutamid zur Behandlung 
erwachsener Männer mit metasta-
siertem kastrationsresistentem Pro-
statakarzinom, deren Erkrankung 
während oder nach einer Chemo-
therapie mit Docetaxel fortschreitet

a rz n e i -  u n d  h e i l m i t t e l

Eine aktuelle Liste mit den Standorten der  
Zentralen Erstaufnahme für Asylbewerber (ZEA) 
finden Sie im Internet:  
www.hamburg.de/innenbehoerde/ 
erstaufnahme 
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Ansprechpartner  
für Fragen zu  

Arznei- und  
Heilmitteln: 

Abteilung  
Praxisberatung 

Tel. 22802-571 / -572

a rz n e i -  u n d  h e i l m i t t e l

Klarstellungen  
zum Thema Sprechstundenbedarf

Beim Sprechstundenbedarf gab es in den ver-
gangenen Monaten einige Änderungen.  
Die umstellung auf den neuen Kostenträger 
(rezeptprüfstelle Duderstadt) und die anpas-
sung der Hamburger SSB-Vereinbarung hat  
zu zahlreichen nachfragen geführt. Wir fas-
sen die wesentlichen Punkte nochmals für Sie 
zusammen.

Ausfüllen des SSB-Rezeptes
Bitte geben Sie bei der Verordnung von Sprech-
stundenbedarf die rezeptprüfstelle Duderstadt 
als Kostenträger an (rPD, Institutskennzeichen 
10 20 4049 9, Vertragskassennummer 02 900). 
anderenfalls droht ab dem 2. Quartal 2015 eine 
Beanstandung der SSB-anforderung aus forma-
len Gründen. 

achten Sie bitte weiterhin darauf, die rezep-
te leserlich und vollständig auszufüllen. Geben 
Sie immer die Betriebsstättennummer der 
verbrauchenden Betriebsstätte sowie die Lanr 
des verantwortlichen arztes an. Der verant-
wortliche arzt muss die rezepte eigenhändig 
unterschreiben.

Eine aktuelle ausfüllanleitung für SSB- 
rezepte finden Sie im Internet: www.kvhh.de  
→ Verordnung  → sprechstundenbedarf

Verordnung nur einmal im Quartal
Der Sprechstundenbedarf ist grundsätzlich 
kalendervierteljährlich als Ersatz für nach 
der Sprechstundenvereinbarung zulässig 
verbrauchte Mittel zu beziehen – und zwar 
spätestens bis zum 14. des ersten Monats des 
Folgequartals (abschnitt II nr. 2 der Sprechstun-
denbedarfsvereinbarung). Es ist dringend zu 
empfehlen, diese regelung soweit irgendwie 
möglich einzuhalten und die anforderung von 
Sprechstundenbedarf entsprechend zu organi-
sieren. Derzeit werden zwar weder Überschrei-
tungen der Frist noch der mehrfache Bezug 

innerhalb eines Quartales als aufgreifkriterium 
für eine Prüfung herangezogen; die Kranken-
kassen behalten sich jedoch vor, bei auffällig-
keiten oder Verdacht auf unwirtschaftlichkei-
ten Prüfanträge zu stellen.

Einzig Betäubungsmittel können von dieser 
regelung abweichend auch mehrfach im Quar-
tal bezogen werden.

Buscopan-Zäpfchen nicht mehr  
im Handel
Buscopan®-Zäpfchen sind seit Ende 2014 
nicht mehr im Handel, ein „ausweichen“ auf 
die Kombination mit Paracetamol (Busco-
pan plus®-Zäpfchen) ist jedoch aufgrund des 
Verordnungsausschlusses nach anlage III nr. 6 
der arzneimittel-richtlinie (analgetika in fixer 
Kombination mit nicht-analgetischen Wirkstof-
fen) nicht möglich. als alternative stehen butyl-
scopolaminhaltige Spasmolytika in Drageeform 
oder als Injektionslösung im Sprechstundenbe-
darf zur Verfügung.

Verordnung von Corticoiden zur  
Injektion
Seit 1. Januar 2015 dürfen auch dexamethason-
haltige Cortsionpräparate zur Injektion ange-
fordert werden, soweit das jeweilige Präparat 
auch für die notfallbehandlung zugelassen ist. 
Darüber hinausgehende Vorgaben im Hinblick 
auf die applikationsart (iv, im, ia) macht die 
regelung der Sprechstundenbedarfsvereinba-
rung nicht. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass die anwen-
dung von Corticoiden zur Injektion grundsätz-
lich nur zur unmittelbaren notfallbehandlung 
in der Praxis zulässig ist. Cortisonpräparate, die 
im rahmen einer therapeutischen Behandlung 
bei einem Patienten anwendung finden, stellen 
keinen Sprechstundenbedarf dar und müssen 
auf den namen des Patienten verordnet wer-
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den. Die Krankenkassen haben angekündigt, 
die auswirkungen dieser neuerung im Hinblick 
auf die Entwicklung der Verordnungszahlen 
regelmäßig zu kontrollieren und im Falle in-
plausibler Mengenausweitungen Prüfanträge 
zu stellen. 

Piroxicam kann nicht als SSB  
angefordert werden
Piroxicam ist ein Wirkstoff aus der Gruppe an-
tiphlogistika und antirheumatika. Bereits 2007 
wurde auf Basis eines europäischen Sicherheits-
bewertungsverfahrens die anwendung deutlich 
eingeschränkt. Gemäß Fachinformation darf 
das Mittel seitdem nur noch zur symptoma-
tischen Behandlung von aktivierter arthrose, 
rheumatoider arthritis oder Morbus Bechterew 
(Spondylitis ankylosans) eingesetzt werden. 

Zudem ist das arzneimittel nach angaben 
der Hersteller nicht zur Einleitung der Behand-
lung von Erkrankungen geeignet, bei denen ein 
rascher Wirkungseintritt benötigt wird, sowie 
nicht die Therapie der ersten Wahl. Piroxicam-
haltige arzneimittel sind somit nicht im rah-
men des SSB anforderbar.

Hyperämisierende Salbe zur  
Förderung der Hautdurchblutung  
vor der kapillaren Blutentnahme
Die Sprechstundenbedarfsvereinbarung ver-
langt, dass eine hyperämisierde Salbe zur Förde-
rung der Hautdurchblutung vor der kapillaren 
Blutentnahme laut Fachinformation für diese 
Indikation zugelassen ist. Dies trifft nur für das 
Produkt Finalgon 4mg/g + 25 mg/g Salbe zu. 

Die Produkte Finalgon® CPD Wärmecreme 
und Finalgon® Wärmecreme stark hingegen 
sind angezeigt zur Förderung der Hautdurchblu-
tung bei Muskel- und Gelenkbeschwerden und 
daher nicht als Sprechstundenbedarf verord-
nungsfähig. 

Auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hamburg www.kvhh. de wird unter der Rubrik 
„Recht und Verträge / Amtliche Bekanntmachung“ 
Folgendes bekannt gegeben:

Verträge:

• Ergänzende Erklärung zu den DMP Verträgen zu 
den Indikationen Diabetes mellitus Typ 2, Asthma 
und COPD in der Region Hamburg

Hinweis: Aufhebung eines Vorbehaltes:

• zur Vereinbarung zur Bereinigung des Behand-
lungsbedarfes bei Beitritt von Versicherten zu 
Verträgen nach §§ 73b, 73c, 140a ff. SGB V im Falle 
KV-bereichsübergreifender Inanspruchnahme 
vom 20. Dezember 2010 in der Fassung des Nach-
trages vom 8. Juli 2014: 

Die Vereinbarung zur Bereinigung des Behand-
lungsbedarfes bei Beitritt von Versicherten zu 
Verträgen nach §§ 73b, 73c, 140a ff. SGB V im 
Falle KV-bereichsübergreifender Inanspruchnah-
me vom 20. Dezember 2010 in der Fassung des 
Nachtrages vom 8. Juli 2014 wurde im Hamburger 
Ärzteblatt 11/2014 unter dem Vorbehalt der Nicht-
beanstandung durch die Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz (BGV) gem. § 71 Abs. 4 SGB 
V veröffentlicht. Nach Ablauf der Vorbehaltsfrist 
bzw. Nichtbeanstandung der BGV ist der Vorbehalt 
zur Veröffentlichung damit gegenstandslos.

Sollte eine Einsichtnahme im Internet nicht 
möglich sein, stellen wir Ihnen gern den entspre-
chenden Ausdruck zur Verfügung. Bitte sprechen 
Sie uns hierzu an.

Amtliche  
Veröffentlichung

Ansprechpartner  
Infocenter: Tel: 22802 – 900
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Grippeimpfung: Xanaflu  
ohne Kanüle bleibt 
standard-impfstoff

a uch in der nächsten Impfsaison 2015/16 müssen die Ham-
burger Vertragsärzte Xanaflu® ohne Kanüle (10er Packung) 

als Standard-Grippeimpfstoff nutzen. Die Krankenkassen haben 
von der option Gebrauch gemacht, ihre Vorjahresvereinbarung 
mit dem Hersteller abbott zu verlängern. Vorbestellung und 
Folgebestellungen erfolgen wie in der vergangenen Saison. 

VOrBESTEllUnG
spätestens bis zum 31. mai 2015 soll etwa 50 Prozent des Vor-
jahresbedarfs der Praxis auf einem Kassenrezept (Muster 16) in 
einer frei wählbaren apotheke vorbestellt werden. notwendige 
angaben auf dem rezept lauten: „Grippeimpfstoff 2015/16“ – 
„Vorbestellung Hamburg“ – „Xanaflu® ohne Kanüle (10er)“. 

Für die Impfsaison 2015/2016 hat Xanaflu ohne Kanüle die 
Pharmazentralnummer (PZn) 11082343.

Die Kosten der zusätzlich benötigten Kanülen sind mit der 
Impfgebühr abgegolten und können nicht über den Sprechstun-
denbedarf bezogen werden.

abgerechnet werden die rezepte von der apotheke erst nach 
auslieferung der Impfstoffe an die Praxis.

alternative Grippeimpfstoffe können nur in begründeten 
ausnahmefällen angefordert werden. Hier ist zum Beispiel der 
nasale Grippeimpfstoff Fluenz® zu nennen, der von der STIKo für 
zwei- bis sechsjährige Indikationskinder empfohlen wird und in 
diesen Fällen zu Lasten der Kassen anforderbar ist. 

FOlGEBESTEllUnGEn
nach auslieferung der vorbestellten Impfstoffe können nach-
bestellungen ebenfalls auf dem Muster 16 entweder mit dem 
Zusatz „Grippeimpfstoff 2015/16“ plus Menge oder direkt als 
Xanaflu® ohne Kanüle erfolgen.

a rz n e i -  u n d  h e i l m i t t e l

obwohl die Präparate Levon-
orgestrel (unofem® Hexal, 
Pidana®, Postinor®) und 
ulipristal (Ellaone®) nicht 
mehr verschreibungspflichtig 
sind, können sie für Frauen bis 
zum 20. Geburtstag weiterhin 
zu Lasten der GKV verordnet 
werden. Eine ärztliche Verord-
nung auf einem Kassenrezept 
ist Voraussetzung für die 
Kostenübernahme der not-
fallkontrazeptiva durch die 
Krankenkassen.

Zum Hintergrund: nichtver-
schreibungspflichtige arznei-
mittel sind für Versicherte ab 
12 Jahren grundsätzlich keine 
Kassenleistung. (Es gibt 
ausnahmen!) Mit dem Ende 
der Verschreibungspflicht 
wären auch die notfallkontra-
zeptiva für Frauen unter 20 aus 
der Leistungspflicht der Kassen 
gefallen. um dies zu verhin-
dern, wurde Paragraph 24a SGB 
V, der die Versorgung mit 
empfängnisverhütenden 
Mitteln regelt, rückwirkend 
zum 1. März geändert. 

Ansprechpartner für  
Fragen zu Arznei- und Heilmitteln: 
Abteilung Praxisberatung 
Tel. 22802-571 / -572

„Pille danach“  
weiterhin  
Kassenleistung
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Häufige Fragen zum Thema Impfen
Zu diesen Themen erhält die Praxisberatung der KV Hamburg immer wieder Nachfragen

In welchen Fällen  
besteht eine Indikation 
für eine serologische  
Titerbestimmung? 

Für routinemäßige antikörperbestimmungen 
vor oder nach Standardimpfungen sieht die 
Ständige Impfkommission (STIKo) grundsätz-
lich keine Indikation. ausnahmen bilden:
• die Überprüfung des Impferfolgs bei Patien-
ten mit Immundefizienz bzw. –suppression
• die Überprüfung des Impferfolgs bei Perso-
nen, die aufgrund der von der STIKo genannten 
Indikationen gegen Hepatitis B geimpft wur-
den – zum Beispiel HIV-Positive, Hepatitis-C-
Positive, Dialysepatienten u.a.
(nach der Hepatitis B Impfung von Kindern 
und Jugendlichen ist eine routinemäßige Titer-
bestimmung nicht vorgesehen.)
• der nachweis eines Varizellen-Schutzes 
bei Frauen mit Kinderwunsch und unklarer 
Varizellen-anamnese.

„Serologische Kontrollen sind zur Klärung 
der notwendigkeit von nachholimpfungen nur 
in ausnahmefällen sinnvoll, da die in klini-
schen Laboratorien verwendeten Testmetho-
den häufig keine ausreichende Sensitivität und 
Spezifität aufweisen ... Ferner lässt die antikör-
perkonzentration keinen rückschluss auf eine 
möglicherweise bestehende zelluläre Immuni-
tät zu ...“ (Epid. Bull. nr. 34 – www.rki.de)

Medizinisch notwendige Titerbestimmun-
gen – wie zum Beispiel die oben beschriebenen 
– sind Leistungen der gesetzlichen Krankenkas-
sen und können dementsprechend abgerech-
net werden.

Können Kinder gegen Meningokokken 
B mit Bexero zu lasten der Kassen ge-
impft werden?

nein, die Impfung gegen Meningokokken B ist keine 
Pflichtleistung der gesetzlichen  Krankenkassen. Der 
Bundesausschuss legt in der Schutzimpfungs-richtlinie 
den anspruch der Versicherten auf Leistungen für 
Schutzimpfungen fest. Grundlage hierfür sind die 
aktuellen Empfehlungen der STIKo. In der aktualisier-
ten Stellungnahme der STIKo zum Meningokokken B 
Impfstoff Boxero heißt es hierzu: „Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt kommt die STIKo zu dem Schluss, dass die 
bisher vorliegenden Studienergebnisse und die daraus 
resultierende Evidenz für eine abschließende Entschei-
dung für oder gegen eine allgemeine Impfempfehlung 
– insbesondere vor dem Hintergrund einer niedrigen, 
in den letzten Jahren abnehmenden Krankheitslast 
durch Meningokokken der Serogruppe B (MenB) – noch 
nicht ausreichen.....“. Die vollständige Stellungnahme 
findet sich im Epidemiologischen Bulletin nr. 36/2014 
(www.rki.de).
Im Einzelfall können Patienten bei ihrer Krankenkasse 
nachfragen, ob diese bereit ist, die Kosten für diese Imp-
fung im rahmen der Kostenerstattung zu übernehmen. 

Ist die Impfung 
mit zostavax 
Kassenleistung?

Die Impfung zur Prävention von Herpes zoster 
(Zoster oder Gürtelrose) mit Zostavax® ist kei-
ne Pflichtleistung der gesetzlichen Kranken-
kassen und kann deshalb nur privat verordnet 
beziehungsweise abgerechnet werden. Zum 
Impfstoff Zostavax® wurde von der STIKo 
noch keine Stellungnahme veröffentlicht.

a rz n e i -  u n d  h e i l m i t t e l
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Ansprechpartnerin:  
Petra Hofmann, Bereichsleitung Beratung und Information 
Tel: 22802-497 
FAX: 22802-420 
E-Mail: petra.hofmann@kvhh.dede

a rz n e i -  u n d  h e i l m i t t e l

wollen sie jungen Kollegen  
beim start helfen?

Daran kann sich jede Vertragsärztin und jeder Vertragsarzt erinnern: als man in 
die frisch eröffnete oder übernommene Praxis kam, konnte man den Berg von 
Vorschriften gar nicht überblicken. Besonders dicht war und ist der Pharmako-
therapie-Dschungel.
Deshalb bietet die KV Hamburg ihren Mitgliedern seit einigen Jahren eine Phar-
makotherapieberatung an, die frisch niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen 
den Start ein wenig erleichtern soll – die Welt ist ja nicht einfacher geworden. 
Die Beratung wird kollegial durchgeführt von unabhängigen, fachkundigen Ärz-
tinnen und Ärzten.
Dieses angebot wollen wir ausweiten. Deshalb sucht die KV weitere Kolleginnen 
und Kollegen, die helfen wollen. Ideal wären allgemeinmediziner oder hausärzt-
lich tätige Internisten, die selbst langjährige Erfahrungen in der Praxis haben 
und sich zutrauen, ratsuchenden Kollegen einen Weg durch den vertragsärztli-
chen regulierungsdschungel zu zeigen: Wie versorgt man die Patienten nach 
dem allgemein anerkannten Stand der Medizin, ohne mit den vertragsärztlichen 
regularien in Konflikt zu kommen? 
Im Vordergrund der Beratung steht die Versorgung des einzelnen Patienten. Das 
Wirtschaftlichkeitsgebot bedeutet ja lediglich: Wenn der arzt mehrere Möglich-
keiten hat, das Therapieziel zu erreichen, ist er verpflichtet, die günstigste auszu-
wählen – sofern dem nicht medizinische Gründe entgegenstehen. Beherzigt er 
diese regel, muss er sich keine Sorgen machen.

Pharmakotherapieberatung ist eine dankbare aufgabe. nicht nur neu niederge-
lassene, auch  viele bereits tätige Vertragsärzte nehmen die Beratung in an-
spruch, wenn sie praxisspezifische Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit 
den arzneimittelbudgets haben. Geraten Kollegen in die Prüfung, bekommen 
sie ein Hilfsangebot der Pharmakotherapieberatung. Viele nehmen das angebot 
an, sich in dieser schwierigen Situation von einem kundigen Kollegen beraten zu 
lassen – in der regel mit gutem Erfolg. Für beide Seiten.

Hätten Sie Lust, selbst solche Beratungen zu übernehmen und ihren Kollegen bei 
Fragen der Pharmakotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung helfend zur 
Seite zu stehen? Bitte melden Sie sich bei uns!

Pharmakotherapieberatung der KV Hamburg sucht erfahrene Ärzte



5 / 2 0 1 5 KV H - J o u r n a L  |  2 9

r u b r i kr u b r i kko lu m n e

 18. März 2015 
Einladungen zu Praxiseröffnungen nehme ich 
für gewöhnlich nicht wahr. „Das kannst du ger-
ne machen“, hatte mir mein damaliger Kollege 
Dieter Bollmann zu Beginn meiner arbeit für 
die KV Hamburg gesagt, „aber wenn du einmal 
damit anfängst, musst du dann auch überall 
hin, und dann bist du gut beschäftigt.“ 
Gegen diesen rat habe ich dann auch nur 
einmal verstoßen: als ein Hausarzt zum ersten 
Mal eine Filiale zur „Kiez-Versorgung“ eröffnete. 
Der Hausarzt ist jetzt mein Vorstandskollege.
nun also die zweite ausnahme. Die onkolo-
gie-Praxis um Frau Dr. Sigrun Müller-Hagen 
eröffnet neue Praxisräume im Krankenhaus des 
albertinen-Diakoniewerkes. Die bislang bereits 
enge Zusammenarbeit ist nun auch räumlich 
nachvollzogen, integrierte Versorgung ohne 
großes Buhei einfach so umgesetzt.
Möglich wurde dies nur, weil das albertinen 
mit der Praxis auf augenhöhe verhandelt hat. 
„Wir haben uns nichts geschenkt, aber wir 

haben uns auch immer als Partner verstanden“, 
resümiert Frau Müller-Hagen vor den Gästen, 
die die Praxis in den räumen der ehemaligen 
notaufnahme des Krankenhauses füllen. Geleb-
tes Versorgungsdenken, Engagement zum Wohl 
der Patienten – und das alles ohne das nervtö-
tende Tamtam, mit dem im Gesundheitswesen 
üblicherweise noch die winzigste Projektidee 
herausposaunt wird. Die Besuchs-ausnahme ist 
mehr als gerechtfertigt. ob Frau Müller-Hagen 
denn auch noch Vorstandskollegin wird, steht 
allerdings noch nicht fest ...

 19. BIS 27. März 2015 
Ich versuch's mal mit einem urlaub zu Hause. 
Es wird mein vorerst letzter Versuch gewesen 
sein: Von zehn geplanten freien Tagen habe ich 
acht mehr oder minder gearbeitet. Fluch der 
„neuen Medien“ ...

 15. APrIl 2015 
Der Berufsverband der Hno-Ärzte hat ein-
geladen. Man möchte mit mir die möglichen 
Änderungen in der Honorarverteilung be-
sprechen. Der HVM muß flexibilisiert werden, 
um weiterhin rechtssicher zu sein. HVM-
Änderungen sind nie beliebt, die Ärzte haben 
in der regel den nachvollziehbaren Wunsch 
nach stabilen Verhältnissen. aber auch dieser 
abend verläuft wie vorherige mit anderen Be-
rufsverbänden auch: sachlich, verständnisvoll, 
lösungsorientiert.
Gelebte Selbstverwaltung: Die Ärztinnen und 
Ärzte wissen, dass Selbstverwaltung auch 
heißt, sich zu engagieren und Verantwortung 
für das Ganze zu übernehmen – selbst wenn 
das unter umständen bedeutet, dass man 
selbst vorübergehend finanzielle Einbußen 
hinnehmen muss. Wir finden im Diskurs eine 
Lösung, die für die Gruppe der Hno-Ärzte pas-
sen wird. 
Von solch einer Diskussions- und Entschei-
dungskultur könnten sich unsere Politiker 
eine dicke Scheibe abschneiden! Stattdessen 
beschneiden sie die rechte der Selbstverwal-
tung wo sie nur können. Falls sie mit ihrem 
teilweise spürbaren Hass auf die autonomie 
der Vertragsärzte irgendwann einmal reüssie-
ren sollten, werden sie sich wundern – dann 
müssen sie die Entscheidungen treffen. und es 
wird sein ein Heulen und Zähneknirschen.

Gelebte Selbstverwaltung
Tagebuch von walter plassmann,  Vorsitzender der KV Hamburg

 änDErUnGEn DEr HOnOrArVErTEIlUnG SInD nIE  
 BElIEBT - DOcH DIE HnO-ärzTE DISKUTIErEn SAcHlIcH,   
 VErSTänDnISVOll, löSUnGSOrIEnTIErT. 
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steckbrieF
Für Sie in der Selbstverwaltung: Dr. Erik Engel, onkologiekommission

haben sich die wünsche und erwartungen, die mit ih-
rer Berufswahl verbunden waren, erfüllt? Ja, wir haben 
einen wunderbaren Beruf, in dem es in besonderer Wei-
se möglich ist, die Menschen, die sich uns anvertrauen, 
zu begleiten und ihnen Hilfe zu leisten. Wir können an 
der wissenschaftlichen Fortentwicklung unseres Faches 
teilhaben, die uns neue diagnostische und therapeu-
tische Verfahren erschließt und unsere Behandlungs-
möglichkeiten stetig erweitert und verbessert. 

was ist der Grund für ihr engagement in der Qualitäts-
sicherungs-Kommission? Es ist von enormer Bedeutung, 
die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer arbeit stetig 
zu verbessern und transparent zu machen. nur wenn es 
uns - auch den Kostenträgern gegenüber - gelingt, diese 
Qualität nachvollziehbar darzustellen, werden wir uns 
den Handlungsspielraum und die nötigen Mittel erhal-
ten können, die wir uns wünschen.
 
wo liegen die probleme und herausforderungen für 
ihre Fachgruppe in hamburg?
Die ambulante onkologische Versorgung befindet sich, 
insbesondere in Hamburg, in einem fundamentalen 
Strukturwandel. neben uns als Vertragsärzten ist kon-
zerneigenen MVZ-Strukturen oder 116b-ambulanzen 
der Krankenhäuser der Weg in die ambulante onkologie 
geebnet, sodass neuerdings auch wettbewerbliche Ele-
mente in der Versorgung Berücksichtigung finden. Mit 
der aSV (ambulante spezialärztliche Versorgung) wird es 
neben der bisherigen Vergütung eine völlig neue, sekto-
renverbindende abrechnungsform geben, die zunächst 
erheblichen bürokratischen aufwand erfordert, aber 
dann durchaus die Chance bietet, die Versorgung der 

Patienten zu verbessern, indem gemeinsame Kooperati-
onen mit den Krankenhäusern eingeübt werden.

Es ist eine stetige fachliche Herausforderung, den 
enormen Wissenszuwachs in der onkologie soweit zu 
erfassen, dass für jeden Patienten die optimale Therapie 
erarbeitet und in Zusammenarbeit mit unseren Mitar-
beitern auch angewendet werden kann.

und schließlich bedarf es unserer Mitarbeit bei der 
aufgabe, wie es immer weniger Ärzten in der Zukunft 
gelingen kann, die wachsende anzahl von Patienten mit 
immer besseren Therapien immer länger und bei gleich-
bleibender Qualität behandeln zu dürfen.

welche berufspolitischen ziele würden sie gerne 
voranbringen? Ich möchte sichergestellt wissen, dass 
es uns möglich ist, ärztliche Entscheidungen für unsere 
Patienten frei zu treffen und partnerschaftlich mit ihnen 
den besten Behandlungsweg für ihr Leben zu suchen. 
Diese unabhängigkeit ist nötig, um den ärztlichen 
Beruf ausfüllen zu können. arzt zu sein bedeutet weit 
mehr als das ausstülpen von Therapieleitlinien über 
den Patienten. Diese sind sehr wichtig, aber eben nicht 
hinreichend für eine gute Behandlung. Medizin ist keine 
Wissenschaft; sie steht nur auf dem Boden der Wissen-
schaften. Deshalb braucht gute Medizin Freiheiten. In 
der onkologie kann das bedeuten, ein Therapieverfahren 
leitliniengerecht einzuleiten; es kann aber genau so gut 
bedeuten, es eben gerade nicht zu tun. an dieser Stelle 
können Krankenkassen oder Politiker wenig helfen und 
dort sollten sie es auch nicht tun.

welchen traum möchten sie gerne verwirklichen? Eine 
Fahrt in einem Cabriolet durch das sonnige Tessin.

name: Dr. Erik Engel
Geburtsdatum: 16.05.1963
Familienstand: verheiratet
Fachrichtung: Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin
Weitere Ämter: Vorstandsmitglied des Berufsverbandes BnHO 
Hobbys: Fotografie



 

KV H - J o u r n a L  |  3 1

r u b r i k

5 / 2 0 1 5

k V  i n t e r n

A B g A B e  d e r  A B r e c H N u N g  F ü r  dA S  2 . Q uA r TA l  2 0 1 5  Vo M  1 . B I S  1 5. j u l I  2 0 1 5

Q u a l i tät s m a n aG e m e n t- s e m i n a r e

Datenschutz in der Praxis
Umgang mit Patientendaten,  
Diskretion, Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten

10 FOrTBIlDUnGSPUnKTE

Effiziente Praxisorganisation
Realistische Einschätzung der eigenen 
Abläufe und Anregungen für eine  
weitere Optimierung 

10 FOrTBIlDUnGSPUnKTE

QEP kompakt (2-tägig)
Vertiefung der Inhalte des Einführungs-
seminars, Unterstützung bei der Ein-
führung von Qualitätsmanagement 

16 FOrTBIlDUnGSPUnKTE

Mi, 17.6.2015 (9.30-17 Uhr) 
€ 149 (inkl. Imbiss und Getränke)

Mi, 1.7.2015 (9.30-17 Uhr) 
€ 149 (inkl. Imbiss und Getränke)

Fr. 10.7. (15-21 Uhr)/Sa. 11.7.2015 (8.30-16.30 Uhr)
Erster Teilnehmer der Praxis € 240, jeder 
weitere € 175 (inkl. Imbiss und Getränke)

Ort: KV Hamburg, Heidenkampsweg 99 / Infos zur Anmeldung: www.kvhh.de → Qualität → Qualitätsmanagement 
Telefonische Auskunft und Anmeldung: Ursula Gonsch Tel: 22802-633 / Birgit Gaumnitz Tel: 22802-889

au s  d e r  p r a x i s  F ü r  d i e  p r a x i s     

Für Mitarbeiter/innen: Formulare in der Vertragsarztpraxis
Umgang mit Überweisungsschein, Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung und Arzneimittelverordnungsblatt. Zielgruppe 
sind vor allem Berufsanfänger oder Auszubildende.

Mi, 3.6.2015 (15-18 Uhr), Teilnahme ist kostenlos. 

Ort: Fortbildungsakademie der Ärztekammer, Weidestr. 122 b 
Anmeldung: Fortbildungsakademie, Tel: 202299-300 
E-Mail: akademie@aekhh.de 
Online-Anmeldung: www.fortbildung.aekhh.de

a r b e i t s -  u n d  G e s u n d h e i t s s c h u tz - s e m i n a r e

Grundschulung für Unternehmer 
Qualifizierung für Praxisinhaber, die die 
Organisation des Arbeits- und Gesund-
heitschutzes ihrer Mitarbeiter selbst in 
die Hand nehmen wollen
BGW-zertifiziertes Seminar

8 FOrTBIlDUnGSPUnKTE 

Fortbildung für Mitarbeiter/innen:  
„Gefährdungsbeurteilung I“
Zur Durchführung einer systematischen 
Gefährdungsbeurteilung entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben und den 
BGW-Vorschriften 

Fortbildung für Mitarbeiter/innen:  
„Gefährdungsbeurteilung II“
Ausarbeitung und Aktualisierung der Ge-
fährdungsbeurteilung, wobei insbesondere 
die Gefahrstoff- und Biostoff-Verordnung 
berücksichtigt werden. Bereits vorhandene 
Unterlagen sollen mitgebracht werden. 

Mi, 3.6.2015 (15-20 Uhr)   
€ 226 (inkl. Imbiss und Material) 

Mi, 10.6.2015 (15-18 Uhr)  
€ 60 (inkl. Imbiss und Material) 

Mi, 25.11.2015 (15-18 Uhr)  
€ 40 (inkl. Imbiss, aber ohne Material)

Ort: KV Hamburg, Heidenkampsweg 99 /  Anmeldeformulare bei: AV-2 Arbeits- und Verkehrsmedizinische Untersuchungsstelle 
Betriebsmedizinische Praxis Dr. Gerd Bandomer, FAX: 2780 63 48, E-Mail: betriebsarzt@dr-bandomer.de 

terminkalender

Do, 11.6.2015 (ab 20 Uhr) – KV Hamburg (Casino, 1. Stock), Heidenkampsweg 99, 20097 Hamburg

V e rt r e t e rV e r s a m m lu n G  d e r  k V  h a m b u r G

d m p- k u r s e  d e r  ä rz t e k a m m e r

DMP Abrechnungskurse
Kurse für Ärzte und medizinisches Assistenzpersonal zur  
Abrechnung von Patientenschulungen

Termine und weitere Infos:  
www.aerztekammer-hamburg.de →  Ärztl. Fortbildung

Ort: Fortbildungsakademie der Ärztekammer, Weidestr. 122 b 
Anmeldung: Fortbildungsakademie, Tel: 202299-306  
E-Mail: akademie@aekhh.de 
Online-Anmeldung: www.fortbildung.aekhh.de



Sie haben Fragen zur vertragsärztlichen Tätigkeit?
Die Mitarbeiterinnen des Infocenters der KV Hamburg helfen Ihnen 
schnell und kompetent.

Was bieten wir Ihnen?
• schnelle und verbindliche Auskünfte bei allen Fragen zur vertrags-
ärztlichen Tätigkeit und zum Leistungsspektrum der KV
• schnellstmöglichen Rückruf, falls die gewünschte Information nicht 
sofort erteilt werden kann
• zügige Beantwortung Ihrer schriftlichen Anfragen per Post, Fax 
oder E-Mail

Wie erreichen Sie uns?
Infocenter der KV Hamburg
Heidenkampsweg 99
22097 Hamburg
Telefon: 22 802 - 900
Telefax: 22 802 - 420
E-Mail: infocenter@kvhh.de

Wann sind wir für Sie da?
Montag, Dienstag, Donnerstag
8.00 – 17.00 uhr
Mittwoch 8.00 – 12.30 uhr
Freitag 8.00 – 15.00 uhr

INFocENTER DER KVH
BeI AlleN FrAgeN ruNd uM IHreN PrAxISAllTAg

Infocenter der KVH
Telefon 040/22 802 900

infocenter@kvhh.de


